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AUSZUG qus dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 26. Juni 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung - Genehmigung einer
Ergönzu n gsverord nu ng:

f) betreffend die Einrichtung einer morkierten Verkehrs-
insel im Kreuzungsbereich Heidgosse-Heidberg unter-
holb der Bohnbrücke

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme des Plonentwurfs von Herrn S. Ochej, Architekt
Londschoftsploner und Anlieger der Heidgosse vom 6. Dezembet 2018 betreffend
die Verbesserung der Verkehrssicherheit der schwochen Verkehrsteilnehmer in der
Kreuzung Heidberg / Heidgosse;

ln Anbetrqch[ doss noch Überprüfung des Plons durch den Mobilitötsberoter
folgende Arbeiten durchzuführen sind:
- Verbreiterung des Bürgersteigs im Heidberg, im Kreuzungsbereich Heidberg /

Heidgosse, ouf der rechten Seite liegend, kommend von der Bohnbrücke;
- Versetzen des Fußgöngerübenrueges unterholb der Bohnbrücke;
- Einrichten eines zweiten Überweges ouf Höhe des Anwesens Heidgosse 3;
- Morkierung einer Fohrrodspur im Heidberg vom Anwesen Heidberg 19 bis zur

Kreuzung mit der Heidgosse, um die Sicherheit der Fohnodfohrer zu erhöhen
(Einbohnstroße mit beschrönktem Ein bohnverkeh r);

- Gestoltung der Ausfohrt der Einbohnstroße Heidberg mit Rodweg und
Verkehrsinsel;

Noch Kenntnisnohme des positiven Gutochtens des Herrn R, Schoonbrood der Zone
DG, wobei die Kuruenholbmesser von mindestens 1 1,00 Meter lnnenmoß und 15,00
Meter Außenmoß eingeholten werden und die Verkehrsinsel überfohrbor bleibt ohne
Schöden on den Rettungsfohrzeugen zu ezeugen;

ln Anbetrocht doss es sich empfiehlt eine Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich
Heidgosse-Heidberg unterholb der Bohnbrücke zu morkieren;

ln Eruvögung, doss die Sicherheit
verbessert wird;

des Fqhnodverkehrs dodurch wesentlich

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 01.06.201 I
sowie der Polizei;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehq

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

die Ergönzungs-



Aufgrund des Gemeindedekretes;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss

beschließt
einstimmig,

die Einrichtung einer morkierten Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Heidgosse-
Heidberg unterholb der Bohnbrücke zu genehmigen und die stödtische
Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel entsprechend
onzupossen:

Artikel 1:

lm Kreuzungsbereich Heidgosse-Heidberg, unterhqlb der Bohnbrücke, wird eine
Verkehrsinsel morkierL

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige Stroßenmorkierung
gemöß Artikel 77,4. des K.E, vom 01.12.1975 betreffend die Allgemeine Verordnung
über den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege.

Artikel 3:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit gewöhnlichen
Polizeistrofen geohnde[ insofern dos Gesetz keine onderen Strofen vorsieht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Gemein dede kretes veröffentl icht

Für den Stodtrot:

Die Generoldirektorin i,V,,

gez, Morgo SCHULZ-DRÖVVf R

Der Vorsitzende,
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